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Betrifft 
Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG-Novelle 1993) 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf einer Änderung des 

Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG-Novelle 1993) wie folgt Stellung 

zu nehmen: 

Zu § 3 Abs. 3 Z. 1: 

Im Gegensatz zU,den Ausführungen in den Erläuterungen wird die 

Auffassung vertreten, daß es nicht geboten ist, Abwässer vom 

Geltungsbereich des Abfallwirtschaftsgesetzes auszunehmen. Die 

zitierte RiChtlinie des Rates über Abfälle gilt nämlich für 

Abwässer - ausgenommen flüssige Abfälle - ausdrücklich nicht. 

Es wird für unzweckmäßig erachtet, jene Abw.ässer, für die keine 

wasserrechtliche Bewilligung vorliegt, dem Geltungsbereich des 

Abfallwirtschaftsgesetzes zu entziehen. 

Zu § 15 Abs. 9 Z. 2: 

Sollte sich die vorgesehene Überprüfungspflicht auch auf die 

"erlaubnisfreien Sammler" beziehen, so würde dies einen n~cht 

absehbaren Aufwand für die Oberprüfungsbehörde bedeuten. 
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Im übrigen läßt die vorgesehene Konstruktion Doppelgeleio~~.~~ 

in der Überprüfung befürchten und zwar dort, wo Überprü 

auch nach der Gewerbeordnung, dem Wasserrechtsgesetz usw. 

erfolgen. In diesen Bereichen könnte verm'eidbarer Mehra 

entfallen. Die Festlegung des Prüfungsintervalls von 

ist unangemessen kurz. 

Bei der Änderungsanordnung 6 ist offenbar ein Druckfehler 

unterlaufen. Es müßte richtig: "Nach dem .... "'lauten. 

Zu Art. VIII Abs. 6: 

,., 
i 

i , 

ES fällt auf, daß § 3 Abs. 3 Z. 1 hier nicht angeführt ist ~u 

prüfen wäre, ob dies tatsächlich beabsichtigt ist. Schließ 

ist zu bemerken, daß dafür gehalten wird, EWR-Rechtsanpassumoe:n 

mit dem Inkrafttreten des EWR-Vertrages in Kraft treten zu 

lassen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfer 

dieser Stellungnahme übe~mittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsste11e der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

ß~ 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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